
161 1. Abschnitt — Straftaten gegen das sozialistische Eigentum §  163

strafung aus § 161 eine w eitere H erabsetzung der S trafe gern. § 22 Abs. 4 
erfolgen.

7. Ob w iederholtes H andeln m it großer In tensität vorliegt, ist von der
gesam ten Anlage, Begehungsweise und Zielstellung der S tra fta t her 

zu beurteilen. Jede Einzelhandlung muß jedoch m it großer In tensität be
gangen w orden sein (vgl. Anm. 3).

8. Nach Ziff. 4 ist die V orbestraftheit ein die Tat qualifizierendes 
M erkmal. Es m üssen zwei Vorstrafen wegen Diebstahls oder B etru

ges oder eine V orstrafe wegen Raubes oder Erpressung, und zw ar F rei
heitsstrafen vorliegen, wenn diese Rückfallverschärfung ein treten  soll. Als 
F reiheitsstrafe gilt auch eine solche, bei der der T äter zw ar m it einer V er
urteilung au f B ew ährung bestraft w urde, jedoch der Vollzug der Freiheits
strafe aus den in  § 35 Abs. 3 genannten G ründen durch Beschluß des Ge
richts angeordnet w orden ist. Zwischen den speziellen Rückfallbestim m un
gen des § 162 Abs. 1 Ziff. 4 und der Rückfallregelung des § 44 besteht ein 
V erhältnis dahingehend, daß § 162 Abs. 1 Ziff. 4 nicht A nw endung findet, 
w enn die dort beschriebenen zwei V ortaten Verbrechen und die w eiteren 
Voraussetzungen des § 44 gegeben sind. In diesem  Fall w ird  die S trafe 
§ 44 entnom m en. Eine doppelte S trafverschärfung über § 162 Abs. 1 Ziff. 4 
und § 44 findet nicht statt.

9. Das T atbestandsm erkm al die Tat ausführt bei § 162 Abs. 1 Ziff. 2 und 
4 um faßt sowohl die vollendete als auch die versuchte Tat. Die S tra f

barkeit des Versuchs ergibt sich aus §§ 158, 159 Abs. 2.

§ 163
Vorsätzliche Beschädigung sozialistischen Eigentums
(1) Wer vorsätzlich und rechtswidrig Produktionsmittel 

oder andere Sachen, die sozialistisches Eigentum sind, zer
stört, vernichtet, beschädigt oder unbrauchbar macht, wird 
von einem gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur Ver
antwortung gezogen oder mit öffentlichem Tadel, Geldstrafe, 
Verurteilung auf Bewährung oder mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

.1. § 163 en thält den G rundtatbestand einer Beschädigungshandlung an
Produktionsm itteln  und anderen Sachen, die sozialistisches Eigen

tum  im S inne des § 157 sind. Dadurch w ird  auch die besondere Bedeutung 
des Schutzes des sozialistischen Eigentums an P roduktionsm itteln  fü r  die 
w eitere Entw icklung der sozialistischen Produktionsverhältnisse, insbeson
dere den wissenschaftlich-technischen Fortschritt, hervorgehoben.
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